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Energie und Umwelt 

1. KfW-Energieeffizienzprogramm Produktionsanlagen/-prozesse (292):  
Weiterentwicklung des Produkts: Geänderte Fördervoraussetzungen 
und Verwendungszwecke 

Zum 24.10.2024 wird das Produkt zu einem Förderangebot weiterentwickelt, das Unternehmen auf 

ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützt. Finanziert werden Investitionen, die Treibhausgasein-

sparungen von mindestens 15 % erzielen. 

Weitere Fördervoraussetzung ist der Nachweis eines Transformationsplans, in dem das Ziel einer 

40%igen Treibhausgaseinsparung innerhalb der nächsten 10 Jahre konkretisiert werden muss.  

Er sollte mindestens folgende Elemente enthalten: 

 IST-Analyse: Darstellung des IST-Zustands der Treibhausgas (THG)-Emissionen bzw. -Bilanz 

des Standorts  

 Zielfestlegung: Konkretes THG-Ziel (SOLL-Zustand), dass innerhalb der nächsten 10 Jahre erreicht 

werden soll 

 Maßnahmenplan: Konzeption von Maßnahmen, mit denen das 10-Jahres-Ziel erreicht werden soll 

 Absichtserklärung zur THG-Neutralität spätestens ab dem Jahr 2045 

Bereits geförderte Transformationspläne nach Modul 5 des Programms "Bundesförderung für Energie- 

und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft" (295) können akzeptiert werden. 

Die beantragte Finanzierung für die aktuellen Investitionen muss Teil des Maßnahmenplans sein, mit 

dem das 10-Jahres-Ziel des Transformationsplans realisiert werden soll. 

Für die Erstellung des Transformationsplans ist die Einbindung eines Energieberaters nicht erforderlich. 

Der Transformationsplan muss nicht bei der KfW eingereicht werden. Er bleibt beim Finanzierungs-

partner. 

Zudem wurden einige bestehende Verwendungszwecke geschärft und zusammengefasst (z. B. 

"Digitalisierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz" statt "Mess-Steuer-Regelungs-

technik“). Neu aufgenommen haben wir die Verwendungszwecke "Elektrifizierung von Prozessen", 

"Maßnahmen zur CO2-Abscheidung" sowie "Anlagen zur Nutzung von Wasserstoff". Die Verwendungs-

zwecke "Bau, Ersatz oder Modernisierung von Hafen- und Zugangsinfrastrukturen in Binnen- und 

Seehäfen" sind entfallen. 

Die gewerbliche Bestätigung zum Antrag (gBzA) wird zum 24.10.2024 umgestellt und kann ab diesem 

Datum im gBzA-Center erstellt werden. Der Prozess der Erstellung verbleibt unverändert beim End-

kreditnehmer. 

Wichtiger Hinweis: Alle bis zum 23.10.2024 generierten gBzA-IDs können nur noch bis einschließlich 

23.10.2024 für die Beantragung von Sofortbestätigungen oder Sofortzusagen genutzt werden. Danach 

verlieren sie – unabhängig von der in der gBzA genannten Gültigkeitsdauer – ihre Gültigkeit und 

müssen vom Endkreditnehmer neu erstellt werden. Ab dem 24.10.2024 können in Sofortbestätigungen 

oder Sofortzusagen nur noch gBzA-IDs verarbeitet werden, die am 24.10.2024 oder später erstellt 

wurden. 
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2. KfW-Umweltprogramm (240, 241): 
Hinweis auf die Förderung im Modul "Natürlicher Klimaschutz" 

Ab dem 24.10.2024 müssen Unternehmen, die einen Tilgungszuschuss im Modul "Natürliche Klima-

schutzmaßnahmen" aus Mitteln des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) erhalten, in 

geeigneter und gut sichtbarer Weise unter Nutzung des entsprechenden Logos auf die Förderung 

durch die Bundesregierung hinweisen. Weitere Erläuterungen zur Verwendung des Logos finden sich 

in den Fachlichen Mindestanforderungen, Bestellnummer 600 000 5059. 

Das geänderte Merkblatt sowie die Fachlichen Mindestanforderungen finden Sie ab sofort im KfW-

Partnerportal. 
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Service-Informationen 

Die aktualisierten Merkblätter sowie die Anlage zum Merkblatt können ab sofort im Archiv Ihres 

Partnerbereichs heruntergeladen werden (www.kfw.de/partnerportal). 

Alternativ können Sie die Dokumente ab Gültigkeit über den zentralen Bestellservice der KfW beziehen: 

Zentraler Bestellservice:  Servicenummer: 0800 539 9001 – kostenfreie Rufnummer; 

    E-Mail: bestellservice@kfw.de 

KfW-

Bestellnummer 

Produkt-

Nummer 
Dokument Bezeichnung Stand 

600 000 3416 292 Merkblatt 
KfW-Energieeffizienzprogramm 

Produktionsanlagen/-prozesse 
24.10.2024 

600 000 2220 240, 241 Merkblatt KfW-Umweltprogramm 24.10.2024 

600 000 5059 240, 241 
Anlage zum 

Merkblatt 

Fachliche Mindestanforderungen im 

Modul "Natürlicher Klimaschutz" 
24.10.2024 

 

Ihre Fragen beantworten Ihnen gerne die Beraterinnen und Berater unseres Infocenters von Montag bis 

Freitag unter folgender kostenfreier Rufnummer: 

 Unternehmensfinanzierung (08:00 – 18:00 Uhr): 0800 539 9001 
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